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Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herr

haben Ehepartner gemeinsam ein Haus gekauft, ist besondere Aufmerksamkeit haben Ehepartner gemeinsam ein Haus gekauft, ist besondere Aufmerksamkeit haben Ehepartner gemeinsam ein Haus gekauft, ist besonder
geboten, wenn einer der Partner einen Teil davon betrieblicartner einen Teil davon betrieblicartner einen T h nutzt. Für die
steuerliche Abziehbarkeit von Aufwendungen ist es erforderliche Abziehbarkeit von Aufwendungen ist es erforderliche Abziehbarkeit von Aufwendungen ist es erfor h, dass er diese 
persönlich trägt.h trägt.h tr

Bringt eine Tätigkeit über einen längerBringt eine Tätigkeit über einen längerBringt eine T en Zeiträtigkeit über einen längeren Zeiträtigkeit über einen länger aum Ven Zeitraum Ven Zeitr erluste ein und fehlt es an aum Verluste ein und fehlt es an aum V
wirtschaftlichen Vermarktungsmöglichen Vermarktungsmöglichen V hkeiten, kann die gesamte Tätigkeit als hkeiten, kann die gesamte Tätigkeit als hkeiten, kann die gesamte T
Liebhaberei steuerlicLiebhaberei steuerlicLiebhaber h irrelevant sein. So wurh irrelevant sein. So wurh irr de es im Felevant sein. So wurde es im Felevant sein. So wur all eines Erfinders entde es im Fall eines Erfinders entde es im F -
schieden, der über 20 Jahre hinweg erheblicahre hinweg erheblicahr he Verluste erzielte.he Verluste erzielte.he V

Bietet ein Autohändler zu seinen Fahrzeugen gegen AufprBietet ein Autohändler zu seinen Fahrzeugen gegen AufprBietet ein Autohändler zu seinen F eis eine Gebrahrzeugen gegen Aufpreis eine Gebrahrzeugen gegen Aufpr auceis eine Gebrauceis eine Gebr ht-
wagengarantie an, handelt es sicwagengarantie an, handelt es sicwagengar h umsatzsteuerlich um eine einheitliche
 steuerpflichtige Leistung. Der Versichtige Leistung. Der Versichtige Leistung. Der V herungsanteil ist nicht als umsatzsteuerfrei ht als umsatzsteuerfrei ht als umsatzsteuerfr
zu behandeln.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser BlitzlicHaben Sie Fragen zu den Artikeln dieser BlitzlicHaben Sie Fr ht-Ausgabe oder zu anderen usgabe oder zu anderen usgabe oder zu ander
Themen? Bitte sprecThemen? Bitte sprecThemen? Bitte spr hen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.hen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.hen Sie uns an. Wir ber
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Termine Steuern / Sozialversicherung September / Oktober 2017

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.09.2017 1 10.10.2017 2

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

11.09.2017 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.09.2017 Entfällt

Umsatzsteuer 11.09.2017 3 10.10.2017 4

Ende der Schonfrist Überweisung 5

obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 6

14.09.2017 13.10.2017

08.09.2017 06.10.2017

Sozialversicherung 7 27.09.2017 26.10.2017

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer

Abschreibungsrecht des Nichteigen-
tümer-Ehegatten bei betrieblicher
Nutzung des Ehegattengrundstücks
Die steuerliche Berücksichtigung der Ab-
setzung für Abnutzung (AfA) eines vom
Nichteigentümer-Ehegatten betrieblich
genutzten Gebäudeteils setzt voraus, 
dass dieser auch die Anschaffungskos-
ten getragen hat.
 Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein 
Haus, das in Wohnungseigentum auf-
geteilt wurde. Das Erdgeschoss wurde 
der Ehefrau zugeordnet und an den 
Ehemann vermietet. In diesen Räumen 
betrieb der Ehemann eine Praxis. Zur Fi-
nanzierung hatte die Ehefrau Darlehn
aufgenommen, für die sich der Ehe-
mann verbürgte und mit dem das ge-
samte Grundstück belastet wurde. Zins-
und Tilgungsleistungen für dieses Dar-
lehn wurden von einem gemeinsamen 
Konto der Eheleute erbracht. Das Finanz-

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am dritt-
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.09.2017/24.10.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehalts daten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.



amt erkannte das Mietverhältnis nicht 
an. Der Ehemann machte deshalb die 
Schuldzinsen für das Darlehn, die Ge-
bäudeabschreibung und andere lau-
fende Aufwendungen, soweit sie auf 
die betrieblich genutzten Räume ent-
fi elen, als Betriebsausgaben geltend. 
Auch das lehnte das Finanzamt ab.
 Der Bundesfi nanzhof bestätigte, dass
weder AfA noch Schuldzinsen gewinn-
mindernd zu berücksichtigen sind. Dem
Grundsatz der persönlichen Leistungs-
fähigkeit folgend, muss ein Steuerpfl ich-
tiger die durch den Betrieb veran lassten 
Aufwendungen persönlich tragen. Auch 
im Fall der Zusammenveranlagung ist 
Steuersubjekt der einzelne Steuerpfl ich-
tige. Im geschilderten Fall hatte der Ehe-
gatte die geltend gemachten Aufwen-
dungen nicht selbst getragen. Die Rück-
zahlung des Darlehns wurde zwar vom 
Oderkonto, aber für Rechnung der Ehe-
frau geleistet, da diese allein gegen-
über der Bank aus dem Darlehnsver-
trag verpfl ichtet war. Zahlungen von
einem gemeinsamen Konto der Ehe-
gatten gelten jeweils für Rechnung des-
jenigen geleistet, der den Betrag schul-
det, so das Gericht.

Erste Tätigkeitsstätte von Piloten 
und Flugbegleitern
Für die Wege zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte ist nur der An-
satz der Entfernungspauschale als Wer-
bungskosten möglich. Diese Pauschale 
beträgt 0,30 € für jeden vollen Ent-
fernungskilometer. Die erste Tätigkeits-
stätte ist i. d. R. die ortsfeste betriebli-
che Einrichtung des Arbeitgebers, eines
verbundenen Unternehmens oder eines 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, 

der der Arbeitnehmer dauerhaft zuge-
ordnet ist. Die dauerhafte Zuordnung 
wird durch die dienst- oder arbeitsrecht-
lichen Festlegungen sowie Absprachen 
oder Weisungen des Arbeitgebers be-
stimmt.

In einem Verfahren vor dem Hessi-
schen Finanzgericht war streitig, wo ein
angestellter Pilot und eine angestellte 
Flugbegleiterin ihre erste Tätigkeitsstät-
te haben. In den Arbeitsverträgen wa-
ren sie einem bestimmten Flughafen  
(„Home Base“) zugeordnet. Diesen Flug-
hafen suchten sie zu Beginn eines Ar-
beitstags i. d. R. auf, um von dort ihre 
Einsätze zu beginnen.
 Das Finanzgericht entschied, dass 
der Flughafen, dem der Pilot und die 
Flugbegleiterin arbeitsvertraglich zuge-
ordnet sind, die erste Tätigkeitsstätte 
ist. Die Fahrten zwischen Wohnung 
und „Home Base“ können folglich nur 
mit der Entfernungspauschale berück-
sichtigt werden.

Der Bundesfi nanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Unternehmer/Unternehmen

Gewinnerzielungsabsicht bei ver-
lustträchtiger Erfi ndertätigkeit
Gewinnerzielungsabsicht ist die Ab-
sicht, von der Gründung bis zur Beendi-
gung eines Betriebs eine Mehrung des 
Betriebsvermögens in Gestalt eines To-
talgewinns zu erzielen. Verluste (etwa 
in der Anlaufphase) müssen durch spä-
tere Gewinne ausgeglichen und ein 
Überschuss erwirtschaftet werden. Für 
die Prüfung, ob ein Totalgewinn erzielt 
werden kann, ist die Mehrung von Be-
triebsvermögen entscheidend, das nach
einkommensteuerlichen Grundsätzen zu
ermitteln ist. Dabei sind neben den
laufenden Ergebnissen auch zu erwar-
tende (steuerbare) Veräußerungs- oder 
Entnahmegewinne zu berücksichtigen. 
Für den Fall, dass die Gewinnerzielungs-
absicht nicht vorliegt oder nicht ange-
nommen werden kann, liegt steuerlich 
nicht relevante „Liebhaberei“ vor. Da-
mit ist die Versagung der steuerlichen 
Verluste aus der jeweiligen Einkunftsart 
verbunden.

 In einem vom Finanzgericht Nürn-
berg entschiedenen Fall erzielte ein Er-
fi nder über einen Zeitraum von mehr als
20 Jahren erhebliche Verluste. Die Erfi n-
der- und Entwicklungstätigkeit war auf
die Entwicklung neuester Hochtechno-
logieprodukte und deren Vermarktung 
gerichtet. Obwohl das Finanzgericht be-
rücksichtigte, dass eine Erfi ndertätig-
keit mit wirtschaftlichen Unwägbarkei-
ten verbunden ist, ließ es den Abzug der 
Verluste nicht zu.
 Damit bei einer Erfindertätigkeit 
eine Gewinnerzielungsabsicht ange-
nommen werden kann, fordert das 
Gericht zielgerichtete, nachhaltige Ver-
marktungsanstrengungen zur Nutzung 
der Erfi ndungen und Patente. Fehlt es
an konkreten wirtschaftlichen Vermark-
tungsmöglichkeiten, könne ohnehin kei-
ne Gewinnerzielungsabsicht vorliegen.

Verlustabzugsverbot: 
Erwerbergruppe beim schädlichen 
Beteiligungserwerb
Eine Variante des schädlichen Beteili-
gungserwerbs liegt vor, wenn inner-
halb von fünf Jahren mittelbar oder un-
mittelbar mehr als 50 % der Kapital-
anteile oder der Stimmrechte an einer 
Körperschaft an einen Erwerber über-
tragen werden. In diesem Fall fallen 
alle bisher nicht genutzten Verluste 
weg. Eine Gruppe von Erwerbern mit 
gleichgerichteten Interessen zählt als 
ein Erwerber.

Der Bundesfi nanzhof hatte den Fall
einer verlusttragenden GmbH (V-GmbH) 
zu entscheiden, an der die A-GmbH zu 
53 % beteiligt war. Die Gesellschafter 
der A-GmbH veräußerten ihre Anteile
zu jeweils 33,33 % an B, C und E. 
Diese waren bereits unmittelbar zu je-
weils 10 % an der V-GmbH beteiligt 
und nunmehr auch mittelbar zu jeweils 
17,67 %. Das Finanzamt sah B, C und 
E als Erwerbergruppe mit gleichgerich-
teten Interessen an, weil sie die Mög-
lichkeit zur Beherrschung der V-GmbH 
hatten. Folglich erkannte es die bisher 
nicht genutzten Verluste der V-GmbH 
nicht mehr an.

Zu Unrecht, wie der Bundesfi nanz-
hof entschied. Die bloße Möglichkeit ei-
ner Beherrschung ist nicht ausreichend.



Das gilt ebenso für eine Abspra che der 
Erwerber beim Beteiligungserwerb im 
Hinblick auf Zeitpunkt, Erwerbsquote 
oder Preis. Erforderlich wären, spätes-
tens im Erwerbszeitpunkt, konkrete 
Abreden zwischen B, C und E zur spä-
teren gemeinsamen Beherrschung der 
V-GmbH gewesen. Dafür trägt das Fi-
nanzamt die Darlegungs- und Beweis-
last.

Mieter/Vermieter/ Grund-
stückseigentümer

Miet- und Leasingkosten für Rauch-
warnmelder sind nicht als Betriebs-
kosten auf Wohnungsmieter um-
legbar
Die Kosten für Leasing und Anmietung 
von Rauchmeldern sind keine Betriebs-
kosten, die in die Betriebskostenrech-
nung eingestellt werden dürfen. Das 
Amtsgericht Dortmund sah in Miet- 
oder Leasingkosten sog. Kapitalersatz-
kosten und keine Betriebskosten.

Ein Vermieter installierte in einer 
Mietwohnung Rauchmelder, die er nicht
gekauft, sondern angemietet hatte. In 
der Betriebskostenabrechnung stellte 
er die Kosten für Miete und Wartung 
der Rauchmelder dem Mieter in Rech-
nung. Der Mieter weigerte sich, diese 
Kosten zu zahlen. Er ist der Meinung, 
dass die Mietkosten nicht umlagefähig 
sind, da sie die Anschaffungskosten er-
setzen würden.
 Nach Auffassung des Gerichts muss 
der Mieter weder die Kosten für die 
Miete noch die Kosten der Wartung 
der Rauchmelder tragen. Die Mietkos-
ten sind nicht umlagefähig, weil sie an
die Stelle der Anschaffungskosten tre-

Hinweis
Das Bundesverfassungsgericht hat 
eine andere Variante des schädli-
chen Beteiligungserwerbs, nämlich
die Übertragung von mehr als 25 %
bis zu 50 % der Kapitalanteile, für 
verfassungswidrig erklärt. Diese Ent-
scheidung umfasst allerdings nicht 
die Variante, die der Bundesfi nanz-
hof vorliegend zu entscheiden hatte.

ten und den Kapitalkosten zuzuord-
nen sind. Ebenfalls nicht umzulegen 
sind die Kosten für die Wartung der 
Rauchmelder. Zwar ist es grundsätzlich 
möglich, neu entstehende Betriebskos-
ten auf den Mieter umzulegen. Auch 
sind die Kosten von Wartungsarbeiten 
grundsätzlich als Betriebskosten anzu-
sehen und wären damit umlagefähig. 
Jedoch sind nach der nordrhein-west-
fälischen Bauordnung die Mieter für 
die Sicherstellung der Betriebsbereit-
schaft der Rauchmelder verantwortlich. 
Deshalb obliegt auch ihnen die War-
tung der Rauchmelder. Ohne eine ver-
tragliche Übertragung der Wartungs-
pfl icht auf den Vermieter kann dieser 
etwaige Wartungskosten nicht geltend 
machen, auch wenn er diese trägt.

Umsatzsteuer

Umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmerregelung auch bei 
 fehlendem Umsatz im Gründungs-
jahr anzuwenden
Als sog. Kleinunternehmer werden im 
Umsatzsteuerrecht Unternehmer be-
zeichnet, deren Umsatz zuzüglich der 
darauf entfallenden Umsatzsteuer im 
Vorjahr 17.500 € nicht überstiegen hat
und im laufenden Jahr voraussichtlich
50.000 € nicht übersteigen wird. Klein-
unternehmer dürfen keine Umsatz-
steuer in Rechnung stellen, können 
gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuer -
abzug aus ihren Eingangsrechnungen 
geltend machen.
 Das Thüringer Finanzgericht hat ent-
schieden, dass die Umsatzgrenze von
17.500 € auch maßgeblich ist, wenn im
Gründungsjahr lediglich Vorbereitungs-
handlungen, aber noch keine Umsätze 
getätigt werden. Der Unternehmerbe-
griff sei für Zwecke der Kleinunterneh-
merregelung ebenso auszulegen wie 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs.

Beispiel
A gründet im Dezember 2015 ein 
Unternehmen, indem er einen Büro-
raum anmietet, Bürogegenstände 
einkauft und erste Konzepte erar-
beitet. Ausgangsumsätze werden 
erstmals in 2016 in Höhe von
30.000 € getätigt.
 Auch ohne Erzielung von Ein-
nahmen ist A aufgrund der Vorbe-
reitungshandlungen bereits in 2015
Unternehmer im umsatzsteuer li -
chen Sinne. Da sein Umsatz in 2015
0 € beträgt und im Folgejahr über 
17.500 €, aber unter 50.000 € 
liegt, kann er die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch nehmen. Auf 
seine Umsätze des Jahrs 2016 wird
keine Umsatzsteuer erhoben. Eines
Antrags bedarf es hierfür nicht. Le-
diglich der Verzicht auf die Kleinun-
ternehmerregelung ist gegenüber 
dem Finanzamt zu erklären.

Wäre A erst ab 2016 als Unter-
nehmer anzusehen, käme die Klein -
unternehmerregelung nicht zur An-
wendung, da die Umsätze in diesem 
Jahr über 17.500 € liegen.

Garantiezusage als einheitliche 
untrennbare Leistung beim 
Gebrauchtwagenkauf
Ein Autohändler bot seinen Kunden 
eine erweiterte Gebrauchtwagenga-
 rantie gegen Aufpreis an. Im Repa-
raturfall konnte der Kunde wählen,
ob er die Reparatur durch den Händ-
ler ausführen (Reparaturanspruch) 
oder sich die Kosten aus der Re-
paratur in einer anderen Werkstatt 
erstatten lässt (Versicherung auf Re-
paraturkostenersatzanspruch). Der 
Händler meinte, der Aufpreis für die
Garantie sei aufzuteilen und der Ver-
sicherungsanteil sei als umsatzsteuer-
frei zu behandeln.

Das lehnte das Niedersächsische 
Finanzgericht ab und beurteilte die 
Umsätze aus den Garantiezusagen 
als umsatzsteuerpfl ichtig.

Aus Sicht des Kunden sei die Ga-
rantie eine einheitliche Leistung des 
Händlers, die eine unselbstständige 
Nebenleistung zum Gebrauchtwa-
genkauf ist. Dem Kunden kommt 
es darauf an, die Reparatur letztlich 
nicht selbst bezahlen zu müssen.
Wie diese Leistung ausgestaltet ist, 
ist ihm egal.

Der Bundesfi nanzhof muss ab-
schließend entscheiden.
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entgelte seien nur solche Vergütungen, 
bei denen die Leistung des Arbeitneh-
mers gemessen und mit einer Bezugs-
leistung verglichen werde.

Sonstiges

Haftung eines Auffahrenden bei 
Kettenauffahrunfall
Bei einem Auffahrunfall ist grundsätz-
lich von einem Verschulden des Auffah -
renden auszugehen, wenn dieser nicht 
ein (Mit)verschulden des Vordermanns 
beweisen kann.
 Nach einer Entscheidung des Ober-
landesgerichts München gilt diese Re-
gel bei einem Kettenauffahrunfall nur 
dann, wenn das vorausfahrende Fahr-
zeug rechtzeitig hinter seinem Vorder-
mann zum Stehen gekommen ist und 
sich der Bremsweg des folgenden Fahr-
zeugs nicht durch einen Aufprall auf 
das vorausfahrende Fahrzeug verkürzt 
hat.
 In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall war ein Unfallsachver-
ständiger zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine größere Wahrscheinlichkeit 
für ein aktives Auffahren der geschädig-
ten Anspruchstellerin auf ihren Vorder-
mann bestehe als für ein Aufschieben 
durch das nachfolgende Fahrzeug. Die 
Geschädigte konnte nicht beweisen, 
dass sie von dem nachfolgenden Pkw 
auf das vor ihr befi ndliche Fahrzeug 
aufgeschoben wurde.

Verfahrensrecht

Bei Billigkeitserwägungen wegen 
übermäßiger Steuerbelastung 
dürfen Einkommen- und Gewerbe-
steuern nicht zusammengerechnet 
werden
Steuern können erlassen werden, wenn
deren Einziehung nach Lage des Einzel -
falls aus persönlichen oder sachlichen 
Gründen unbillig wäre. Bei den per-
sönlichen Billigkeitsgründen wird die 
wirtschaftliche Situation des Steuer-
pfl ichtigen berücksichtigt. Sachliche Bil-
ligkeitsgründe können sich bspw. aus 
dem Verbot der Übermaßbesteuerung 

ergeben. Die Steuerbelastung darf näm-
lich nicht so hoch sein, dass der wirt-
schaftliche Erfolg dadurch grundle-
gend beeinträchtigt wird und damit 
nicht mehr angemessen zum Ausdruck 
kommt. Dies ergibt sich aus dem im 
Grundgesetz verankerten Schutzbe-
reich der Eigentumsgarantie.

+n einem vom Bundesfi nanzhof ent-
schiedenen Fall war ein Steuerpfl ich tiger 
an mehreren Personengesellschaften 
beteiligt. Einige Gesellschaften mach-
ten Gewinn, andere wiederum Verlust. 
Die gewinnbringenden Gesellschaften 
zahlten Gewerbesteuer. In den Ein-
kommensteuerbescheiden wurden die 
Gewinne und Verluste der Gesellschaf-
ten zwar verrechnet, aber insgesamt 
ergab sich über mehrere Jahre eine 
Steuerbelastung mit Einkommen- und 
Gewerbesteuern von mehr als 100 % 
der Einkünfte. Er beantragte deswegen 
den Erlass der gezahlten Einkommen-
steuern dieser Jahre.
 Das Gericht wies den Antrag ab, 
weil bei Billigkeitserwägungen wegen 
Übermaßbesteuerung die gezahlten Ein-
kommen- und Gewerbesteuern nicht 
zusammengerechnet werden dürfen. 
Die einzelnen Gewerbebetriebe seien 
isoliert zu betrachtende Steuersubjekte, 
die einer getrennten Gewerbebesteue-
rung unterworfen sind.

Hinweis
Die Gewerbesteuer ist unter be-
stimmten Voraussetzungen auf die 
Einkommensteuer anrechenbar, aber
nur insoweit, als im zu versteuern-
den Einkommen anteilig gewerbli-
che Einkünfte enthalten sind.

Arbeitsrecht

Vorgeschriebene Umkleidezeiten 
sind XergØtungsRʐ ichtige #rDeits�
zeit
Ein in der Lebensmittelproduktion tä-
tiger Arbeitnehmer, der einen festen 
Stundenlohn erhielt, war arbeitsver-
traglich verpfl ichtet, den Dienst täglich 
mit sauberer und vollständiger Dienst-
kleidung anzutreten. Diese wurde ihm 
vom Arbeitgeber gestellt. Sie war in 
einem Umkleideraum an- und abzule-
gen, der sich zwar auf dem Werksge-
lände, aber in einiger Entfernung vom 
Arbeitsplatz des Arbeitnehmers befand.
Der Arbeitsvertrag bezeichnete Wege-
zeiten zu bzw. von den Stempeluhren 
als „leistungsentgeltfrei“.
 Der Arbeitnehmer begehrte eine 
Vergütung von 6.200 € für an 700 Ar-
beitstagen angefallene Umkleide- und 
innerbetriebliche Wegezeiten. Er trug 
vor, für derartige Tätigkeiten täglich 36 
Minuten zu benötigen. Das Arbeitsge-
richt bejahte einen täglichen Zeitauf-
wand von 27 Minuten und sprach dem 
Arbeitnehmer hierfür 4.600 € zu.
 Das Bundesarbeitsgericht bestätig-
te, dass das Umkleiden Teil der dem 
Arbeitnehmer zu vergütenden Arbeit 
ist, wenn der Arbeitgeber das Tragen 
einer bestimmten Kleidung vorschreibt, 
die im Betrieb an- und abgelegt wer-
den muss. Der für derartige Tätigkeiten 
erforderliche Zeitaufwand dürfe vom
Gericht geschätzt werden. Die arbeits-
vertragliche Regelung, nach der Wege-
zeiten zu bzw. von den Stempeluhren 
„leistungsentgeltfrei“ seien, schließe 
diesen Anspruch nicht aus. Leistungs-


